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„Ausbildung und Praxis von Anwaltschaft und Notariat in
Kroatien und Deutschland“ lautete der Titel des 4. Deutsch-
Kroatischen Juristensymposiums, das vom 26.–28.04.2000
in der dalmatinischen Hafenstadt Split stattfand. Außer
der Deutsch-Kroatischen Juristenvereinigung, der Fried-
rich-Ebert-Stiftung und der Juristischen Fakultät Split, die
das mittlerweile traditionelle Deutsch-Kroatische Juristen-
symposium ins Leben gerufen haben, konnten dieses Jahr
auch die kroatische Anwaltskammer und das neu gegrün-
dete Zentrum für deutsches, kroatisches und europäisches
Recht und Rechtsvergleichung, Split/Berlin (Prof. Dr.
H. Roggemann) als Mitveranstalter gewonnen werden.
Darüber hinaus wurde die Veranstaltung, die unter der
Schirmherrschaft des deutschen Botschafters in der Re-
publik Kroatien, Dr. Volker Haak, stand, u.a. vom Deut-
schen Notarinstitut und der Deutschen Stiftung für Inter-
nationale rechtliche Zusammenarbeit unterstützt.

Juristenausbildung im Vergleich

Ziel der Veranstaltung war es, durch Ko-Referate deut-
scher und kroatischer Referenten die Unterschiede und
Gemeinsamkeiten hinsichtlich verschiedenster Aspekte
von Ausbildung und Praxis von Anwaltschaft und Notari-
at herauszuarbeiten. Das Symposium, das sich erstmals
über drei Tage erstreckte, gliedert sich hierbei in zwei ver-
schiedene Abschnitte. Am ersten Tag fand vor überwie-
gend kroatischen Teilnehmern im gut gefüllten Audimax
der Universität Split eine Veranstaltung statt, bei der es
ausschließlich um die Juristenausbildungsthemen (nicht
nur in Deutschland und Kroatien, sondern auch in den
USA und in Frankreich) ging. Die Referate bei dieser Ver-
anstaltung wurden ausschließlich in kroatischer Sprache
gehalten. (Das war deshalb möglich, da die Deutsch-Kroa-
tische Juristenvereinigung über eine ausreichende Anzahl
an zweisprachigen Mitgliedern verfügt). Wie aus den Re-
feraten von Prof. Dr. Ivan Biliæ (Dekan der Juristischen
Fakultät Split), Leila Kuloviæ (deutsche Rechtsreferendarin/
Frankfurt, gleichzeitig Jurastudium in Zagreb) und RRef.
Andreas Tiedemann (Frankfurt a. M.) deutlich wurde, ist
das kroatische Jurastudium wesentlich verschulter als das
deutsche. Gesellschaftspolitische Nebenfächer nehmen
teilweise eine höhere Stundenzahl ein als klassische The-
men wie Schuld- und Sachenrecht. Bei Prüfungen wird vor-
wiegend der auswendig gelernte Inhalt vorgeschriebener
Lehrbücher abgefragt. Weitgehend unbekannt ist hinge-
gen die teilrechtsgebietübergreifende Arbeit am prakti-
schen Fall, deren Bedeutung im amerikanischen Aus-
bildungssystem Prof. Dr. Ivan Tadjen (Zagreb), und RA
Dr. Stefan Pürner (Nürnberg) mit Blick auf die Referendar-
ausbildung in Deutschland, hervorhoben. Den internatio-

nalen Vergleich rundete Dr. Rainer Maria Kiesow vom Max-
Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte (Frank-
furt a. M.) ab, der in seinem Referat auch Parallelen zwi-
schen der Juristenausbildung in Kroatien und in Frank-
reich herausarbeitete. Wesentliche Unterschiede zwischen
Deutschland und Kroatien gibt es auch hinsichtlich der
Referendarausbildung. Diese bestehen insbesondere dar-
in, dass es in der Republik Kroatien kein einheitliches Mo-
dell der Vorbereitung auf das „Zweite Staatsexamen“ gibt.
Diplom-Juristen haben vielmehr die Möglichkeit, zwischen
einer Ausbildung bei Gericht, beim Rechtsanwalt und in
Unternehmen zu wählen. Sofern sie die Ausbildung in ei-
nem Unternehmen wählen (müssen) können sie erst nach
fünf Jahren zur Prüfung zugelassen werden (in anderen
Fällen beträgt dieser Zeitraum nur drei Jahre). Mit der be-
standenen Prüfung erwerben sie auch das Recht, sich als
Anwälte zuzulassen. Anders als ihre Kollegen, die ihre
Ausbildung beim Anwalt absolviert haben und die des-
halb nur eine geringe Aufnahmegebühr in die Rechtsan-
waltskammer zahlen müssen, beträgt die Gebühr für diesen
Personenkreis nicht weniger als umgerechnet 10.000 DM.

Juristische Praxis im Vergleich

Der zweite Teil der Veranstaltung fand am 27. und 28. April
in den Räumen der Wirtschaftskammer Split vor gemischt-
nationalem Publikum statt. Vorträge und Redebeiträge
wurden hierbei jeweils simultan ins Deutsche bzw. Kroati-
sche übersetzt. Angesprochen wurden dabei u.a. Rechts-
formen, in denen anwaltliche Tätigkeit und interdisziplinä-
re Zusammenarbeit mit verwandten Berufen durchgeführt
werden können, Anwaltshaft und Anwaltswerbung sowie
die Kosten eines Zivilprozesses in den jeweiligen Ländern.
Vorträge zur Rolle des Notariats in Kroatien und Deutsch-
land rundeten diesen Teil des Programms ab.

Kontroverse um Forderung nach Öffnung
des kroatischen Anwaltmarkts

Die Diskussionen verliefen vielfach kontrovers. Nicht nur
zwischen deutschen und kroatischen Juristen, sondern
insbesondere auch zwischen den anwesenden kroatischen
Rechtsanwälten und Notaren sowie den Vertretern ihrer
Standesorganisationen. Einleitend erteilte der Präsident der
Kroatischen Rechtsanwaltskammer Marijan Hanzekovic
einer Tätigkeit ausländischer Anwälte in Kroatien eine klare
Absage. Er begründete dies mit negativen Erfahrungen in
anderen Transformationsländern. Darüber hinaus konsta-
tierte er, dass über die Öffnung des kroatischen Anwalts-
markts allenfalls bei verbürgter Gegenseitigkeit diskutiert
werden könne. Demgegenüber verwies Dr. Zoran Pokrovac
(Split/Frankfurt a. M.) in seinem Referat darauf, dass in
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Deutschland kroatischen Juristen zumindest die Möglich-
keit eröffnet sei, als Rechtskundige auf dem Gebiet des
kroatischen Rechts in ihrem Heimatrecht zu beraten. Dem-
entsprechend sei es durchaus wünschenswert,  wenn aus-
ländische Juristen in Kroatien zumindest auf dem Gebiet
ihres Heimatrechts tätig werden könnten – insbesondere
auch um eine qualitative Beratung im fremden Recht si-
cherzustellen.

Anwaltliche Werbung

Unterschiedliche Auffassungen – auch innerhalb der kroa-
tischen Anwaltschaft – wurden im Hinblick auf die Refera-
te der Rechtsanwälte Eduard Bischof (Köln), Michael
Strunk (Koblenz) und Dr. Stefan Pürner (Nürnberg) vertre-
ten, die verschiedene Teilaspekte anwaltlicher Werbung
zum Gegenstand hatten. Hier wird seitens der kroatischen
Anwaltskammer eine sehr restriktive Haltung vertreten.
Hiernach ist anwaltliche Werbung in jedweder Form gene-
rell unzulässig.

Formen anwaltlicher Zusammenarbeit
und Fragen der Anwaltshaftung

Kontroverse Meinungen gab es auch zu den in den Refe-
raten von RA, WP und StB Prof. Dr. Wilhelm Haarmann
(München) sowie RA Heinz L. Furtmayr (Landshut) ange-
sprochenen, im deutschen Recht zulässigen Rechtsformen
für Anwaltskanzleien und die Zusammenarbeit von Rechts-
anwälten mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern. Dies-
bezüglich erlaubt das kroatische Recht Anwälten nämlich
nur, sich untereinander zur gemeinsamen Berufsausbildung
zu verbinden, und zwar entweder in Form einer Sozietät,
einer Bürogemeinschaft oder einer „Anwaltsgesellschaft“.
Bei letzterer handelt es sich um eine „Anwalts-OHG“. Un-
terschiedliche Situationen ergeben sich auch im Hinblick
auf die Haftung von Rechtsanwälten für Berufsversehen.
Hierzu teilte RA Marijan Hanzekovic mit, dass dieses The-
ma in Kroatien erst seit einiger Zeit praktische Bedeutung
gewinnt. Bislang seien der Kroatischen Rechtsanwalts-
kammer – die gleichzeitig Träger der neu eingeführten,
obligatorischen Haftpflichtversicherung für Rechtsanwälte
ist – nur vergleichsweise wenig Schadensfälle bekannt
geworden. Bemerkenswert sei diesbezüglich insbesonde-
re, dass in einer nicht geringen Zahl von Fällen festgestellt
werden musste, dass Anwälte und Mandanten kollusiv
zusammenwirkten, um die Versicherung zum Eintritt zu ver-
anlassen. Im Gegensatz zu der im Referat von Rain Dr. Bri-
gitte Borgmann (München) dargestellten Situation in
Deutschland fehlt es in Kroatien jedoch noch weitgehend
an Rechtsprechung zu Fragen der Anwaltshaftung.

Zivilprozesskosten im Vergleich

Wesentliche Unterschiede ergeben sich auch bezüglich
der Kosten eines Zivilprozesses, die Gegenstand der Re-
ferate von M. Pavloviæ (Richter am Handelsgericht Split),
RA Arno Vicec (Zagreb) und RA Ranko Peso (Köln) wa-
ren. In beiden Ländern sind Anwaltsgebühren zwar in der
Regel streitwertabhängig. Anders als in Deutschland je-

doch knüpfen die Gebührentatbestände nicht an der Tä-
tigkeit des Anwaltes in einem gewissen Verfahrensstadium
an, sondern an einzelnen Handlungen (Schriftsätze, Wahr-
nehmung von Terminen). Dadurch lassen sich die bei ei-
nem Zivilprozess entstehenden Anwaltskosten häufig
nicht prognostizieren. In nicht wenigen Fällen erhalten kroa-
tische Rechtsanwälte auch für nach Streitwert und Arbeits-
umfang vergleichbare Verfahren höhere Gerichtsgebühren
als ihre deutschen Kollegen. Bei sehr hohen Streitwerten
wird dieser Effekt doch teilweise durch die Maximalgebühr
von 10.000 kroatischen Kuna (etwa 2.500 DM) für eine
einzelne Anwaltshandlung kompensiert. Außerdem ver-
wiesen die kroatischen Kollegen in der Diskussion darauf,
dass sie in erheblich höherem Maße als ihre deutschen
Kollegen unter der Nichtzahlung von Anwaltshonoraren
zu leiden hätten. In diesem Zusammenhang hoben sie au-
ßerdem hervor, dass sie – anders als ihre deutschen Kolle-
gen – nicht berechtigt sind, ein Mandat niederzulegen,
wenn der Mandant einen erhobenen Vorschuss nicht be-
gleicht. (Zur Niederlegung des Mandates sind die kroati-
schen Rechtsanwälte nur bei Nichtzahlung der zu veraus-
lagenden Gerichtskosten berechtigt). Auch die Gerichts-
gebühren sind in Kroatien im Ergebnis höher als in
Deutschland. (Endet ein Verfahren durch Urteil, so werden
in Kroatien zwei Gerichtsgebühren fällig. Bei einem Streit-
wert von 10.000 DM beispielsweise ergibt sich somit ein
Gesamtbetrag von 880 DM, während der Vergleichsbetrag
in Deutschland mit 705 DM um ca. 20% geringer ist).

Rechtliche Grauzonen

Erregte interne Diskussionen unter den kroatischen Kolle-
gen lösten die Referate von A. Giunio (Zagreb) und Jo•o
Cicmiæ (Split) aus, bei denen es um die gerichtliche Vertre-
tung durch Nicht-Anwälte und die Rechtsberatung durch
Hochschullehrer in Kroatien ging. Hinsichtlich der Postulat-
ionsfähigkeit von Nicht-Anwälten besteht in Kroatien der-
zeit eine rechtliche Grauzone, da die Bestimmungen der
Zivilprozessordnung und des Anwaltsgesetzes nicht auf-
einander abgestimmt sind.

Das Notariat im Vergleich

Auch bezüglich des Notariats bestehen grundlegende Un-
terschiede zwischen Deutschland und Kroatien, obwohl
Kroatien sich bei der Einführung des dortigen Nur-Notari-
ats am bayerischen Vorbild orientiert hat. Da sich die Rolle
der Notare jedoch weitgehend auf die Beglaubigung von
Rechtsakten beschränkt, lässt sich bezüglich Kroatien nach
Auffassung von Notar Dr. Frieder Krauss (Hof) keines-
falls von einem klassischen lateinischen Notariat sprechen.
Diese Auffassung wurde vom Präsidenten der Kroatischen
Notarkammer Ante Iliæ (Zagreb) vollinhaltlich bestätigt.
Ilic forderte in seinem Referat deshalb die Übertragung
zusätzlicher Kompetenzen auf die kroatischen Notare. No-
tar Andjelko Staniæ (Dubrovnik) ergänzte diese Forderun-
gen um weitere de lege ferenda vorzunehmende Änderun-
gen, die insbesondere die soziale Situation der Notare be-
treffen. Aufgrund des geringen Gebührenaufkommens –
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und da in Kroatien keine Notarkasse besteht – könnten
viele Notare auf dem flachen Land und auf den Inseln näm-
lich nicht von ihrer Tätigkeit leben. Das sei auch der Grund
dafür, dass in Kroatien derzeit ca. ein Drittel der Notar-
stellen überhaupt nicht besetzt seien. Einem länderüber-
greifenden Thema widmete sich Prof. Dr. H. Roggemann
(Berlin/Split) n seinem Referat „Anwaltschaft und interna-
tionale Gerichtsbarkeit“. Die zunehmende Bedeutung so-
wie die Neueinführung verschiedener internationaler Ge-
richtshöfe eröffnet nämlich neue Betätigungsfelder für
Rechtsanwälte, deren Bedeutung von diesen bislang noch
nicht ausreichend erkannt wurde.

Vorankündigung

Im Rahmen des Symposiums wurde ein Sonderband der
Schriftenreihe der Juristischen Fakultät in Split der Öffent-
lichkeit vorgestellt, der die Referate und Diskussionsbei-
träge zu den beiden Symposien aus den Vorjahren (Steuer-

recht in Deutschland und Kroatien, Insolvenz- und
Vollstreckungsrecht in Kroatin in Vergleich zum deutschen
Recht) enthält. Es ist vorgesehen, auch die Beiträge des
diesjährigen Symposiums in Buchform zu veröffentlichen.
Auch für das Jahr 2001 ist wieder ein deutsch-kroatisches
Juristensymposium in Split geplant. Thema der Veranstal-
tung, die wieder Ende April stattfinden wird, sollen recht-
liche Aspekte eines möglichen Beitritts der Republik Kroa-
tien zur Europäischen Union sein. Außer der Deutsch-Kroa-
tischen Juristenvereinigung, der Friedrich-Ebert-Stiftung
und der Juristischen Fakultät wird diese Veranstaltung
auch vom Zentrum für Deutsches, Kroatisches und Euro-
päisches Recht und Rechtsvergleichung, Split/Berlin, mit-
veranstaltet werden.

Dr. Stefan Pürner ist Rechtsanwalt und Lehrbeauftragter
in Nürnberg.

Das Europäische Hochschulinstitut in Florenz ist eine
1972 gegründete EU-finanzierte Einrichtung für post-

graduierte Studien mit Europa-Schwerpunkt in Rechts-,
Wirtschafts-, Politik- und Sozialwissenschaften sowie in
Geschichte und Kulturgeschichte, wofür spezielle 3-Jah-
res Stipendien vergeben werden. Hier befinden sich auch
die Historical Archives of the European Communities
(HAEC), wo die in Brüssel und Luxemburg produzierten
Akten der EU sowie ihrer Vorgängerorganisationen depo-
niert sind. Nachdem früher ein leider einseitig west-euro-
päischer Ansatz dominierte, sollen zunehmend auch Ost-
europa-Themen bearbeitet werden.

Das Thema der Tagung wollte die Debatte um das Selbst-
verständnis von Historikern bzw. ihre Rolle als Produzen-
ten und -Vermittler nationaler Ideologien aufnehmen; frei-
lich in einem staatlichen Rahmen in dem insbesondere
schwer zu überspielende, divergierende historische Dis-
positionen eine Barriere gegen erfolgreiches nation-building
darstellten. In der Vorankündigung legte der Workshop
den Akzent auf die Konstruktion von „Jugoslawismus“ als
spezifischem Identitätsangebot, welches bekanntlich durch
die Entwicklung von einer romantischen Ideologie zu einem
transnationalen Integrationskonzept gekennzeichnet war.

In den Vorträgen der meist jüngeren Forscher wurden so-
wohl verschiedene geographische Ebenen (gesamt-
staatlich-regional) als auch methodische Ansätze ( wis-
senschaftliche Historiographie, biographischer Zugang,
Schnittstellen zur Parteiideologie, öffentlicher Raum, west-

liche Wahrnehmung) behandelt. Wolfgang Höpken analy-
sierte in seinem Vortrag „Historical Identity in a Divided
Society“ die 1918–1941 von staatlicher Seite im öffentli-
chen Raum (Gedenktage, Schulbücher etc.) unternomme-
nen Versuche, die bereits ausgeprägten und verbreiteten
bürgerlich-nationalen Geschichtsdiskurse und Symbole
quasi „additiv“ in einen nationalstaatlich bzw. ethnisch
verstandenen Jugoslawismus zu amalgamieren. Miloš
Koviæ ( SANU, Belgrad) identifizierte in seinem Beitrag
über serbische Historiographie am Vorabend des ersten
Weltkriegs die pro-jugoslawische Richtung als den libe-
ralsten Teil der serbischen intellektuellen Szene. Diese habe
sich zunächst in einem ausgesprochenen Spannungsver-
hältnis zum serbischen Nationalstaat begriffen, welches
sich erst mit dem akut-werden der österreichisch-serbi-
schen Spannungen ab 1906 lockerte, ohne dass die grund-
legenden konzeptionellen Divergenzen geklärt wurden.
Koviæ wies in diesem Zusammenhang auch hin auf den
sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dynamisie-
renden, vielschichtigen Konflikt zwischen den serbischen
Intellektuellen im Königreich Serbien einerseits und in
Österreich-Ungarn andererseits. Ervin Dolenc (Institut für
Zeitgeschichte, Ljubljana) beschrieb das komplexe Verhält-
nis der slowenischen Diskurse zum Jugoslawismus. Die-
ser sei hier erst vergleichsweise spät zum Durchbruch ge-
kommen, wobei es zunächst eine Konkurrenz zwischen ei-
nem jugoslawisch verstandenen Trialismus innerhalb der
Monarchie und einem panslawistischen Groß-Jugosla-
wismus gab. Nach 1918 profitierte der Jugoslawismus von
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